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ich danke Ihnen für Ihre E-Mail vom 12.10.2020, mit der Sie mich hinsichtlich Ihres IFG-
Antrags vom 27.06.2020an das Auswärtige Amtum Vermittlung bitten, da Sie keine Ant-
wort erhalten hätten.

Auf meine Bitte um Stellungnahme hat mir das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass Ihr Antrag 
als Bürgeranfrage vom zuständigen Referat 510 mit Schreiben vom 06.11.2020 beantwor-
tet wurde. Die Verzögerung sei auf ein internes Versehen zurückzuführen.

Den Vorgang zum Vermittlungsersuchen schließe ich daher hiermit.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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